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Theodor-Körner-Str. 6 ( 42853 Remscheid

Internet: www.Remscheider.TV
Telefon:
0 21 91 -
2 47 79
Beitragskonto Nr. 8 672

Telefax:
0 21 91 -
20 98 20
Stadtsparkasse Remscheid

E-Mail:
Geschaeftsstelle@Remscheider.TV
BLZ 340 500 00


Aufnahmeantrag

Nachname:


Vorname:


Geboren am:


Telefon-Nr.:


Straße Haus-Nr.:


PLZ Wohnort:


Sportart/Gruppe:


Beruf:



(freiwillige Angabe)
Mir ist bekannt, daß die Mitgliedschaft mindestens ein Jahr dauert. Erst danach kann laut Vereinssatzung § 5.2 der Austritt aus dem Verein schriftlich zum 30. Juni oder 31. Dezember erfolgen.
Die Vereinssatzung wurde mir ausgehändigt.

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge und zusätzlichen Bedingungen sind auf der Rückseite abgedruckt.

Unterschrift
Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Remscheider Turnverein, die Aufnahmegebühr von 15,00 € und den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem nachstehenden Konto einzuziehen.

Nr. des Girokontos:



Geldinstitut:


Bankleitzahl:


Kontoinhaber:


(
Halbjährliche Zahlungsweise zum 15. Februar und 15. August wird gewünscht.

(
Jährliche Zahlungsweise zum 15. Februar wird gewünscht (ermäßigter Beitrag).

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des genannten Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.


Ort, Datum
Unterschrift des Kontoinhabers

Anmeldebestätigung

Wir freuen uns, Sie in unserem Sportverein begrüßen zu dürfen!

Remscheid, den





Datum
Remscheider Turnverein von 1861 (Korp.)

Beitragsgruppen und Beitragssätze des RTV

(gültig seit dem 1. Januar 2001)

Eine Verwaltungskostenpauschale von 15,00 € pro Person ist einmalig zu entrichten.
Es sind folgende Mitgliedsbeiträge zu zahlen:

	Beitragsgruppen
	monatlich
	jährlich

(Zahlungen halbjährlich)
	jährlich, ermäßigt

(Zahlungen jährlich)

	1
Ein Mitglied
	10,00 €
	120,00 €
	115,00 €

	2
Zwei Mitglieder *)
	15,00 €
	180,00 €
	170,00 €

	3
Drei oder mehr Mitglieder *)
	20,00 €
	240,00 €
	220,00 €


*) Die Beitragsgruppen 2 und 3 gelten nur bei gemeinsamem Haushalt.

Der Vorstand hat das Recht, auf Grund eines begründeten schriftlichen Antrages Beitragsermäßigung zu gewähren.

Die Beiträge sind halbjährlich bis zum 15. Februar und bis zum 15. August zu entrichten. In Ausnahmefällen können auch andere Zahlungsfristen gewählt werden. Der in der obigen Tabelle genannte Jahresbeitrag „ermäßigt“ gilt nur dann, wenn der Gesamtbeitrag bis Ende Februar bei uns eingegangen ist.

Für diesen Beitrag können Sie beliebig oft und in mehreren Abteilungen Sport betreiben, soweit dort sportlich und organisatorisch noch freie Kapazitäten vorhanden sind. Für besonders ausgeschriebene und als solche gekennzeichnete Kurse werden vom Vorstand zusätzliche Gebühren in Abstimmung mit den Kursleitern festgesetzt.

Die Mitgliedschaft dauert wenigstens ein Jahr. Erst danach kann nach Vereinssatzung § 5.2 die Mitgliedschaft schriftlich zum 30. Juni oder 31. Dezember gekündigt werden.

Übrigens: Sie können bei uns jederzeit einsteigen oder Ihre Abteilung wechseln, da unser Sportangebot das ganze Jahr für Sie offen ist.

Um Ihnen die Terminüberwachung und dem Verein Verwaltungskosten zu ersparen, bitten wir Sie, uns eine - von Ihnen jederzeit widerrufbare - Einzugermächtigung zu erteilen. Dann werden die fälligen Beiträge vom RTV gemäß Ihrem Wunsch halbjährlich oder jährlich von Ihrem Konto abgebucht.
















